
A 
ERZIEHUNGSRAT DES KANTONS  
OBWALDEN Nr. 23
Auszug aus dem Protokoll 
vom 1. April 1993 

Primarschule: 
Lehrplan „Mensch und Umwelt“; 
Inkraftsetzung der definitiven Fassung. 

Das Erziehungsdepartement berichtet: 

A. 
Im Jahre 1990 wurde die Vernehmlassungsfassung des Lehrplans „Mensch und Umwelt“ 
herausgegeben. Sie wurde damals allen Lehrpersonen der Primarschule Obwalden als 
Orientierungshilfe abgegeben. Die nun vorliegende definitive Fassung wurde im Novem-
ber 1992 durch die IEDK zur Einführung freigegeben. 

B. 
Der Lehrplan erweitert die bisherigen Fächer Geografie, Geschichte und Naturlehre mit 
sozialen, wirtschaftlichen, technischen und gesellschaftlichen Aspekten. Er will Zusam-
menhänge sichtbar machen und zu einem vernetzten Denken hinführen. Er ermöglicht 
die Reflexion von Wahrnehmungen und Erfahrungen mit seiner Umwelt. Im weitern will 
der Lehrplan die Kinder zu einer verantwortungsvollen Haltung gegenüber sich, den Mit-
menschen und der Umwelt erziehen. 

C. 
Nebst inhaltlichen werden mit dem Lehrplan „Mensch und Umwelt“ auch instrumentelle 
Ziele angestrebt: Der Lern- und Arbeitsprozess wird ebenso bedeutungsvoll wie das 
Lernergebnis. 

D. 
Der Lehrplan gewährt den Lehrpersonen bezüglich der Bearbeitung von Arbeitsfeldern 
viele Wahlmöglichkeiten und grosse Freiheiten. Um die nachfolgenden Lehrpersonen 
über die bearbeiteten Themenbereiche zu informieren, ist durch alle Lehrpersonen ein 
klassenbegleitendes Journal zu führen. 

E. 
Zum Lehrplan gehört eine Informationsbroschüre, welche Literatur- und Materialangaben 
enthält. 

Der Erziehungsrat zieht in Erwägung: 
1. 
Nach der Freigabe des Lehrplans „Mensch und Umwelt“ durch die IEDK ist es angezeigt, 
den aus dem Jahre 1970 stammenden Lehrplan „Heimatkundeunterricht“ durch den 
Lehrplan „Mensch und Umwelt“ zu ersetzen. 

2.  
Formell lehnt sich der Lehrplan „Mensch und Umwelt“ an die übrigen IEDK-Lehrpläne an. 

3. 
Damit bereits bearbeitete Themenbereiche bei nachfolgenden Lehrpersonen nicht wie-
derholt werden, wird eine klassenbegleitende Journalführung als sinnvoll erachtet. 

4. 
Es wird als notwendig erachtet, die betroffenen Lehrpersonen in den neuen Lehrplan ein-
zuführen und zur Journalführung anzuleiten. 
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Der Erziehungsrat beschliesst: 
1. 
Der Lehrplan „Mensch und Umwelt“ wird auf Beginn des Schuljahres 1993/94 in Kraft 
gesetzt. 

2. 
Das Primarschulinspektorat wird beauftragt, entsprechende Einführungsmassnahmen zu 
veranlassen. 

3. 
Der Lehrplan aus dem Jahre 1970 wird ausser Kraft gesetzt. 

Sarnen, 20. April 1993 Im Namen des Erziehungsrates 
Der Sekretär: 

   

Hugo Odermatt 

Zustellung: 
– Kantonaler Lehrerverein Obwalden (KLVO), 
– ZBS, 
– Inspektorate, 
– Stufenverbände sowie 
– Schulblatt 
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